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Resolution  
der Fachausschusstagung der Förder- /Sonderschulen  
vom 29.02. – 02.03.2008 in Bebra 

Teilhabe am Bildungswesen – Integrative Unterrichtspraxis für die Gestaltung von 
Übergängen ins Berufsleben 
 
In allen Schularten sollen Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf frühzeitig, 
spätestens ab Klasse 8, Möglichkeiten geboten werden sich aktiv und konstruktiv mit der 
Vorbereitung auf das Berufsleben auseinander zu setzen. 
 
Es müssen bundeseinheitliche Übergangssysteme zwischen Schule, Ausbildung und Beruf 
geschaffen und garantiert werden. Eine qualifizierte und individuelle Berufswegebegleitung als 
Bindeglied zwischen Schule und Betrieb ist hierfür unumgänglich. Dies erfordert die Bündelung 
aller vorhandenen Ressourcen aus den unterschiedlichen Finanzierungsbereichen. 
 
Die Aufgabe besteht darin, eine bundeseinheitliche, gesetzliche Voraussetzung zu schaffen, dass 
alle Jugendlichen einen beruflichen Ausbildungsplatz und/oder einen Arbeitsplatz im ersten 
Arbeitsmarkt erhalten.  
 
Das Gebot der Gleichbehandlung, der Chancengerechtigkeit sowie das Benachteiligungsverbot 
verlangen einen angemessenen Umgang mit Teilleistungsstörungen wie z. B. Dyskalkulie, 
Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS).  
 
Wir fordern, dass die medizinische Feststellung einer Teilleistungsstörung auf allen Ebenen 
anerkannt wird und das Lehrerpersonal in ihrer Ausbildung auf diese Teilleistungsstörungen 
geschult und vorbereitet werden. Weiterhin muss eine regelmäßige Fortbildung erfolgen. 
 
Schüler mit Teilleistungsstörungen gehören nicht in Förderschulen, sondern müssen in allen 
anderen Schularten kompromisslos gefördert werden.  
Dies ist den Schüler in allen Bundesländern durch einen Nachteilsausgleich durchgängig während 
der gesamten Schullaufbahn und in allen Bildungsgängen zu gewährleisten. 
 
 
 
Dieter Dornbusch 
Vorsitzender Bundeselternrat       


